
Gemeinde Sande Sande 20.05.2021 
Fachbereich I  

 
 

Beschlussvorlage Nr. 095/2021 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Straßen, Wege und 
Feuerlöschwesen 

01.06.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 16.06.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 17.06.2021 öffentlich 

 
 
Betreff:   
Änderung des Straßenverzeichnisses als Anlage zur Straßenreinigungssatzung und 
Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung 
 
Sachverhalt: 
 
In der Anlage zur Satzung über die Reinigung der Straßen der Gemeinde Sande sind 
unter A die Straßen aufgeführt, für die die Gemeinde eine maschinelle Straßen-
reinigung veranlasst und entsprechende Gebühren erhebt. Dies sind vornehmlich die 
Geschäftsstraßen bzw. Straßen im Gewerbegebiet. 
 
In der Anlage B sind die öffentlichen Straßen genannt, in denen den Eigentümern 
der anliegenden Grundstücke die Reinigungspflicht auferlegt wird. Art und Umfang 
der Straßenreinigung werden in einer gesonderten Verordnung geregelt.  
 
Im vorletzten Jahr wurde im Gewerbegebiet eine neue Erschließungsstraße gebaut, 
nämlich die Harlestraße, die entsprechend im Straßenverzeichnis unter A zu 
ergänzen ist. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Bestimmungen der Satzung über die Reinigung der Straßen in der 
Gemeinde Sande sowie der Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung 
in der Gemeinde Sande in den z. Zt. geltenden Fassungen beschließt der Rat die 
Aufnahme der Harlestraße in das Straßenverzeichnisses in die Rubrik A. 
 
  
   
 
 
 
 
 

Stamer   Eiklenborg 



 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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